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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE  
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62        Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster 
 
Beteiligt: 
 

Betreff:  
Straßenbenennung an der Turmstraße 
 

Beratungsfolge:  
13.09.2006 Bezirksvertretung Hagen-Nord 
 

Beschlussfassung:  
Bezirksvertretung Hagen-Nord 

Beschlussvorschlag: 
Die Bezirksvertretung Nord beschließt, die in der Gemarkung Boele, Flur 20 gelegene, von 
der Turmstraße in Höhe des Hauses Nr. 55 nach Norden abzweigende und im Bogen auf die 
Turmstraße in Höhe des Hauses Nr. 56 zurückkehrende Verkehrsfläche in 
 
“ Frommannweg “ 
 
zu benennen. 
 
 
Die Verkehrsfläche ist dem Schiedsamtsbezirk  6  zuzuordnen. 
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Das im Bebauungsplan nach §9 BauGB als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesene, an der 
Turmstraße gelegene Gebiet wird von einem privaten Bauträger mit Wohnhäusern bebaut. 
 
Um den Häusern nach Fertigstellung und Bezug zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung eine ordnungsgemäße Lagebezeichnung erteilen zu können, ist es 
erforderlich, die sie erschließende Verkehrsfläche mit einer Bezeichnung zu versehen. 
 
Dem in der Begründung genannten Aspekt folgend wird vorgeschlagen, der vorgenannten 
Verkehrsfläche den Namen: 
 
“ Frommannweg “ 
 
zu geben.  
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Der rechtsverbindliche Bebauungsplan  “Nr. 4/01 (531) –Turmstraße/Auf der Heide“ weist 
u.a. VM (Verkehrsmischflächen) und Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung Fu. 
und RW (Fuß- und Radweg) aus. 
Diese Verkehrsfläche erschließt nach ihrer Fertigstellung ein Gebiet, das entsprechend der 
eingereichten Planung mit bisher ca. 30 Wohnhäusern bebaut wird/werden soll. Die in die-
sem Gebiet gelegenen Grundstücke sind bereits vermessen und parzelliert. 
Für einige Grundstücke sind Anträge auf Erteilung einer Baugenehmigung eingereicht und 
genehmigt worden. 
Eine hausnummernmäßige Zuordnung dieser Vorhaben zur bestehenden Turmstraße er-
scheint wegen des Umfanges des Projektes nicht zweckmäßig. Um den Häusern zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung jedoch eine ordnungsgemäße Lage-
bezeichnung nach Straße und Hausnummer erteilen zu können, ist es erforderlich, die vor-
genannte Verkehrsfläche mit einer eigenständigen Bezeichnung zu versehen. 
 
Eine Ortsbesichtigung am 23.03.2006 ergab, dass die örtlichen Planums-, Absteckungs- und 
Kanalarbeiten fortgeschritten sind. Nach Aussage des Bauträgers ist im IV. Quartal 2006 mit 
dem Bezug der Wohnhäuser zu rechnen. 
 
Somit kann das Benennungsverfahren eingeleitet werden. 
 
Eine für die Benennung der Verkehrsfläche geeignete Gewannenbezeichnung ist in diesem 
Gebiet nicht mehr vorhanden. Die einzige hier zur Verfügung stehende Bezeichnung “Auf der 
Heide“, so auch die inoffizielle Projektbezeichnung, muss ausscheiden, weil Namen “Auf der 
Heide“, “Heidestraße“ oder “Zur Heide“ schon existieren.  
 
Für die Benennung wurde die amtsintern gepflegte Vorschlagsliste herangezogen. Danach 
würde die zu benennende Fläche keiner auf der Vorschlagsliste stehenden Person gerecht 
werden, da hierfür der namenbezogene Hintergrund für die Nachwelt fehlt. 
 
In dem Literaturwerk “Hagener Straßen erzählen Geschichte(n)“ wird durch Heimathistorie 
geführt. Hierbei wird erwähnt, dass ‘Boeler bevorzugt auf Dichter und katholische Sozialre-
former setzten‘. 
 
In Anlehnung an diese Vorgabe wird mit Einvernehmen der beiden Kirchengemeinden vor-
geschlagen, der Straße -im beigefügten Lageplan gerastert dargestellt- den Namen 
 
“ Frommannweg “  (Autor und Heimatforscher) 
 
zu geben. 
 
Die Bezirksvertretung Nord wird um einen entsprechenden Beschluss gebeten. 
 
 
Anlage: Übersichtsplan, Maßstab 1:1.500 
 
 
 



FINANZIELLE  Drucksachennummer:  

AUSWIRKUNGEN  0690/2006 
 

 Datum: 
 Teil 4  Seite 1  17.08.2006 

 

 

X  Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen. 

   
 
1. Rechtscharakter 

  Auftragsangelegenheit 

  Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 
  Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung 

X  Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 

  Vertragliche Bindung 
  Fiskalische Bindung 

X  Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstige 

  Dienstvereinbarung mit dem GPR 
  Ohne Bindung 

Erläuterungen: 
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Veröffentlichung: 
X Ja 
 Nein, gesperrt bis einschließlich   
 
              ./.     

Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
 
             ./.                                                               ./.      

Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
  
Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 

 

 
 
 
 
 
 

62        Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster 

 

62/1 

 

62/10 

 

62/1004 
 

 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
Amt/Eigenbetrieb:  Anzahl:  

       62/1004                                                                 1  

    

    

    

    

    

    

     


